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GR 06/07/25 
VERHANDLUNGSSCHRIFT 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Gaweinstal 
am 16.10.2025 im Sitzungssaal der Marktgemeinde Gaweinstal im Gemeindeamt Gaweinstal. 

Beginn: 19.01 Uhr 
Ende: 20.17 Uhr 

Anwesende: 
Bgm Johannes BERTHOLD 
Vzbgm.in Laura MANSCHEIN 
gGRin Hildegard LEITGEB gGR Herbert MUTHENTHALER 
gGR Josef GARTNER gGR Markus SKRABAL 
gGR Johannes WIDI GR Andreas FLECKL 
GRin Astrid REUTER GR Erwin KAINZ 
GR Lukas KRUDER 
GRin Heidelinde ESBERGER gGR Michael SCHUSTER 
GR Marcello TAZZIOLI GR Wolfgang LINDNER 
GR Gerhard HÖBINGER GR Gerhard HICKL 
GR Alexander WIMMER GR Josef SCHLACHTNER 
GR Philipp KÖRNER GR Thomas SELTENHAMMER 
GR Jürgen MANSCHEIN 

Entschuldigt waren: 
gGR Markus STOLZER GR Philipp SCHOBER 
   GRin Tanja DRÄXLER 
Unentschuldigt waren: - 

Außerdem waren anwesend: 
AL Gerald SCHALKHAMMER – Schriftführer 
VB Susanne BUCHINGER BA – Kassaverwalterin (bis 19.42 Uhr anwesend gewesen) 

Die Sitzung war öffentlich und beschlussfähig. 

Tagesordnung 
Siehe Einladung vom 10.10.2025 
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EINLADUNG 
Die Gemeinderäte*innen werden zu der am 

Donnerstag, 16. Oktober 2025, um 19.00 Uhr 
im Sitzungssaal des Gemeindeamtes der Marktgemeinde Gaweinstal stattfindenden 

öffentlichen GEMEINDERATSSITZUNG 
eingeladen. 

Tagesordnung: 
ÖFFENTLICHE SITZUNG GR 06/07/25 
Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

1. Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift der letzten Sitzung vom 20.08.2025 
2. Bericht über die letzte Gemeindevorstandssitzung vom 08.10.2025 
3. 1. Nachtragsvoranschlag 2025 (1. NAVA 2025) – MG Gaweinstal 
4. Angebot der kostenlosen Abgabenanalyse – Kommunal Control – MG Gaweinstal 
5. Umschuldung des Darlehens aus dem Jahr 2019 – Straßenbau – HYPO Landesbank NÖ 
6. Darlehensaufnahme – Gemeindestraßenprojekt 2022 – 2024 – MG Gaweinstal 
7. Darlehensaufnahme – Sanierung Brücke Bischof Schneider-Straße – KG Gaweinstal 
8. Darlehensaufnahme – Klimaanlage Ausbaustufe Abschnitt 1 und Abschnitt 2 – KDG Gaweinstal 
9. Nebengebührenverordnung – MG Gaweinstal 
10. Grundsatzbeschluss – Dienstfreistellungen – MG Gaweinstal 
11. Grundsatzbeschluss – Arbeitsbekleidung – MG Gaweinstal 
12. Außerordentliches Weihnachtsgeld – Bedienstete NÖ GBedG 2025 – MG Gaweinstal 
13. Außerordentliche Weihnachtszuwendungen – Bedienstete NÖ GBedG 2025 – MG Gaweinstal 
14. Beitrittsunterlagen – Nahwärme Gaweinstal – Schulstraße – KG Gaweinstal 
15. Wärmelieferverträge / Wärmelieferabkommensvertrag – Nahwärme Gaweinstal – Schulstraße – KG Gaweinstal 
16. Auftragsvergabe Waldwirtschaftsplan – MG Gaweinstal 
17. Projekt „Künstlerische Zwischennutzung Gaweinstal“ – MG Gaweinstal 
18. Wartungsverträge – Klimaanlage KDG Gaweinstal 
19. Teilweise Freigabe Aufschließungszone „BA-A5.2“ – KG Atzelsdorf 
20. Ansuchen UTC Gaweinstal – Heizungsinstallierung Vereinsgebäude – KG Gaweinstal 
21. Ansuchen Ankauf Feuerwehrauto – Feuerwehr Schrick – KG Schrick 
22. Nahversorger Schrick – Kündigung Betreiberin SCHWEIGHOFER – KG Schrick 
23. Festlegung eines Verkaufspreises – Öffentliches Gut (Straße) – Leitergasse – KG Schrick 

Triftige Gründe für ein Fernbleiben von der Sitzung sind unverzüglich dem Bürgermeister bekanntzugeben. 
Gaweinstal, 10.10.2025 

 Marktgemeinde Gaweinstal 

 
 Mag. Johannes BERTHOLD 
F.d.R.d.A.: AL Gerald Schalkhammer Bürgermeister 
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ÖFFENTLICHE SITZUNG 
Der Vorsitzende eröffnet die Gemeinderatssitzung, nimmt die Begrüßung vor und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
Des Weiteren setzt Bürgermeister HR Mag. Johannes BERTHOLD vor Eingang in die Tagesordnung die 
Beratungsgegenstände „TOP 4: Angebot der kostenlosen Abgabenanalyse – Kommunal Control – MG Gaweinstal“ und 
„TOP 17: Projekt „Künstlerische Zwischennutzung Gaweinstal“ – MG Gaweinstal“ von der Tagesordnung der heutigen 
öffentlichen Gemeinderatssitzung ab. 

1. Dringlichkeitsantrag 
gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 

Der Vorsitzende bringt vor Beginn der Sitzung schriftlich einen Dringlichkeitsantrag zum Thema 
Annahmeerklärung Fördervertrag KPC – C513747 – Fernwärmeanschluss, ein und erörtert seinen Antrag. 
Der Antrag lautet: Der Vorsitzende beantragt hiermit die Aufnahme des Punktes 
Annahmeerklärung Fördervertrag KPC – C513747 – Fernwärmeanschluss in die Tagesordnung der öffentlichen 
Gemeinderatssitzung. Danach führt der Vorsitzende die Abstimmung auf Zuerkennung der Dringlichkeit durch. 
Beschluss: Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
Dem Antrag wird daher die Dringlichkeit zuerkannt und die Aufnahme sowie Beratung des Punktes 
Annahmeerklärung Fördervertrag KPC – C513747 – Fernwärmeanschluss, in der öffentlichen Gemeinderatssitzung 
unter dem Tagesordnungspunkt TOP 24 bewilligt. 

2. Dringlichkeitsantrag 
gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 

Der Vorsitzende bringt vor Beginn der Sitzung schriftlich einen Dringlichkeitsantrag zum Thema 
Ergänzungswahl in den Gemeindevorstand, ein und erörtert seinen Antrag. 
Der Antrag lautet: Der Vorsitzende beantragt hiermit die Aufnahme des Punktes 
Ergänzungswahl in den Gemeindevorstand in die Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatssitzung. Danach führt 
der Vorsitzende die Abstimmung auf Zuerkennung der Dringlichkeit durch. 
Beschluss: Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
Dem Antrag wird daher die Dringlichkeit zuerkannt und die Aufnahme sowie Beratung des Punktes 
Ergänzungswahl in den Gemeindevorstand, in der öffentlichen Gemeinderatssitzung unter dem Tagesordnungspunkt 
TOP 25 bewilligt. 

TOP 1: Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift der letzten Sitzung vom 
20.08.2025 

Sachverhalt: 
Der Vorsitzende verweist auf die Zustellung des Sitzungsprotokolls vom 20.08.2025, GR 05/06/25, und gibt bekannt, dass 
keine Änderungsanträge zu dem Protokoll eingebracht wurden. Das Sitzungsprotokoll vom 20.08.2025, GR 05/06/25, gilt 
daher als genehmigt und wurde von den Fraktionen gezeichnet. 

TOP 2: Bericht über die letzte Gemeindevorstandssitzung vom 08.10.2025 
Sachverhalt: 
Den Mitgliedern des Gemeinderates der Marktgemeinde Gaweinstal wurde über eine Gemeinde-Cloud das Protokoll zu 
der Gemeindevorstandssitzung vom 08.10.2025, GV 05/07/2025, zur Kenntnis gebracht. 

TOP 3: 1. Nachtragsvoranschlag 2025 (1. NAVA 2025) – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass der von Bürgermeister Mag. Johannes BERTHOLD erstellte Entwurf des 
1. Nachtragsvoranschlages 2025 in der Vorstandssitzung erläutert und durch die Vorstandsmitglieder beraten wurde. 
Der 1. NAVA 2025 lag 14 Tage lang (von 25.09.2025 bis 09.10.2025) am Gemeindeamt zur öffentlichen Einsichtnahme 
auf. Für jede im Gemeinderat vertretene Wahlpartei wurde ebenfalls zu Beginn der Auflagefrist eine Ausfertigung des 1. 
NAVA 2025 bereitgelegt. Es langten keine schriftlichen Stellungnahmen beim Gemeindeamt ein. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge den 1. Nachtragsvoranschlag 2025 in der vorliegenden Form beschließen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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TOP 4: Angebot der kostenlosen Abgabenanalyse – Kommunal Control – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Jener Beratungsgegenstand wurde vom Vorsitzenden vor Eingang in die Tagesordnung von der Tagesordnung zur 
heutigen Gemeinderatssitzung abgesetzt. 

TOP 5: Umschuldung des Darlehens aus dem Jahr 2019 – Straßenbau – HYPO Landesbank NÖ 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass das Unternehmen Kommunal-Consult Wagenhofer & Partner aus 5760 Saalfelden eine 
Prüfung unserer Darlehen vorgenommen und bei einer Vornahme einer Darlehensumschuldung eine Einsparung für 
unsere Gemeinde verhandeln konnte. Der für die Darlehensfinanzierung maßgebliche Zinsindikator für variable 
Verzinsung hat zum Zeitpunkt der Berichterstattung folgenden Wert: 6-Monats-Euribor = 2,074 % 
Darlehen bei der HYPO NOE  
Darlehen Straßenbautätigkeiten 2019; IBAN AT57 5300 0004 6631 0506; Restschuld per 31.12.2025 € 611.134,95 
Laufzeitende: 31.12.2046; Zinsvereinbarung: 6-Monats-Euribor zzgl. 0,61 % Aufschlag 
Die HYPO NOE wurde mit Schreiben vom 7.8.2025 höflich dazu aufgefordert die Verzinsung des Darlehens 
Straßenbautätigkeiten 2019 durch Reduktion des Aufschlages auf den 6-Monats-Euribor in Höhe von 0,48 % zu 
verbessern. Am 25.8.2025 wurde die Beantwortung dieses Schreibens urgiert. Es langte bis dato keine Antwort ein. Für 
den Fall, dass das Darlehen Straßenbautätigkeiten 2019 gekündigt oder vorzeitig zur Gänze zurückbezahlt und neu 
ausgeschrieben wird, wurde bereits ein Richtoffert einer österreichischen Bank eingeholt. 
Das Darlehen könnte auf Basis 6-Monats-EURIBOR zzgl. 0,48 % Aufschlag verzinst werden. 
Bezogen auf die Darlehensrestlaufzeiten resultiert folgende Einsparung gegenüber den derzeitigen 
Zinsvereinbarungen: - bei Kündigung oder vorzeitiger und gänzlicher Rückzahlung des Darlehens bei der 
HYPO NOE und Neuausschreibung, erwarteter Aufschlag auf den 6-M-Euribior = 0,48 % € 10.100, -- 
In der Zwischenzeit wurde bereits betreffend Umschuldung und Aufnahme eines neuen Darlehens für die Restschuld 
per 31.12.2025 in der Höhe von € 611.134,95 eine Ausschreibung vorgenommen. 
Ausschreibungsrelevante Zinsindikatoren samt Zinsniveau: 
Variable Verzinsung auf Basis 6-Monats-Euribor, aktueller Wert = 2,123 % 
Angebotsspiegel: 
- Verwendungszweck: Straßenbautätigkeiten ab 2019 
- Umschuldung des derzeit bei der HYPO NOE geführten Darlehen IBAN AT57 5300 0004 6631 0506 zum 

31.12.2025 
- Restschuld per 31.12.2025 € 611.134,95 
- Unveränderte Rückführung in halbjährlichen Pauschalraten jeweils am 30.6. und 31.12. jeden Jahres 
- Unverändertes Laufzeitende: 31.12.2046 
- Derzeitige Zinsvereinbarung: 6-Monats-Euribor zzgl. 0,61% Aufschlag 
- Im Zuge der Verhandlungsführung wurde von der HYPO NOE keine Verbesserung der Verzinsung angeboten 

 
Bieterempfehlung: 
Auf Basis des aktuellen Zinsniveaus resultiert zum Zeitpunkt der Angebotsöffnung am 29.9.2025 die kostengünstigste 
Verzinsung auf Basis 6-Monats-Euribor zzgl. 0,41 % Aufschlag, keine Rundung, Zinsverrechnung kal./360 welche von 
der Marchfelder Bank angeboten wird. Bezogen auf die Restlaufzeit resultiert bei Annahme des Angebotes der 
Marchfelder Bank eine Einsparung gegenüber der derzeitigen Zinsvereinbarung in Höhe von € 15.600, --. 
Empfehlung: 
• die Annahme des Angebotes der Marchfelder Bank auf Basis 6-Monats-Eruibor zzgl. 0,41 % sowie  
• die gänzliche vorzeitige Rückzahlung des bei der HYPO NOE geführten Darlehen IBAN AT57 5300 0004 6631 0506 

zum 31.12.2025 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge die die Annahme des Angebotes der Marchfelder Bank auf Basis 6-Monats-Eruibor zzgl. 0,41 % 
sowie die gänzliche vorzeitige Rückzahlung des bei der HYPO NOE geführten 
Darlehen IBAN AT57 5300 0004 6631 0506 zum 31.12.2025 beschließen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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TOP 6: Darlehensaufnahme – Gemeindestraßenprojekt 2022 – 2024 – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass für die Restfinanzierung des Gemeindestraßenprojektes 2022 – 2024 ein 
Investitionskredit in der Höhe von € 108.400, -- mit Festdarlehen und variables Darlehen (EURIBOR) auf eine 
Laufzeit von 10 Jahren ausgeschrieben wurden. 

 

 

 
Der Aufschlag „bps“ bedeutet Basispunkt und ist (laut Nachfrage) ein jetzt üblicher Wert für Aufschläge. 
1 bps ist nichts anderes als 0,01%. 
Die Betreibergebühren von „loanboox“ sind in den Aufschlägen bereits enthalten (zwischen 1,0 und 1,2 bps). 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge die Aufnahme eines Investitionskredites für die Restfinanzierung des 
Gemeindestraßenprojektes 2022 – 2024 in der Höhe von € 108.400, -- bei der Marchfelder Volksbank mit einem 
fixen Zinssatz von 3,435% auf eine Laufzeit von 10 Jahren und die Bedeckung des Schuldendienstes 
beschließen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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TOP 7: Darlehensaufnahme – Sanierung Brücke Bischof Schneider-Straße – KG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass für die Finanzierung des Vorhabens „Sanierung Fußgängerbrücke über die 
Bischof Schneider-Straße“ ein Investitionskredit in der Höhe von € 30.400, -- mit Festdarlehen und variables 
Darlehen (EURIBOR) auf eine Laufzeit von 5 Jahren ausgeschrieben wurden. 

 

 

 
Der Aufschlag „bps“ bedeutet Basispunkt und ist (laut Nachfrage) ein jetzt üblicher Wert für Aufschläge. 
1 bps ist nichts anderes als 0,01%. 
Die Betreibergebühren von „loanboox“ sind in den Aufschlägen bereits enthalten (zwischen 1,0 und 1,2 bps). 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge die Aufnahme eines Investitionskredites für die Finanzierung des Vorhabens „Sanierung 
Fußgängerbrücke über die Bischof Schneider-Straße“ in der Höhe von € 30.400, -- bei der Marchfelder Volksbank 
mit einem fixen Zinssatz von 3,414% auf eine Laufzeit von 5 Jahren und die Bedeckung des Schuldendienstes 
beschließen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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TOP 8: Darlehensaufnahme – Klimaanlage Ausbaustufe Abschnitt 1 und Abschnitt 2 – 
KDG Gaweinstal 

Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass für die Finanzierung des Vorhabens „Installierung Klimaanlage im KDG 
Gaweinstal“ ein Investitionskredit in der Höhe von € 33.600, -- mit Festdarlehen und variables Darlehen 
(EURIBOR) auf eine Laufzeit von 5 Jahren ausgeschrieben wurden. 

 

 

 
Der Aufschlag „bps“ bedeutet Basispunkt und ist (laut Nachfrage) ein jetzt üblicher Wert für Aufschläge. 
1 bps ist nichts anderes als 0,01%. 
Die Betreibergebühren von „loanboox“ sind in den Aufschlägen bereits enthalten (zwischen 1,0 und 1,2 bps). 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge die Aufnahme eines Investitionskredites für die Finanzierung des Vorhabens „Installierung 
Klimaanlage im KDG Gaweinstal“ in der Höhe von € 33.600, -- bei der Marchfelder Volksbank mit einem fixen 
Zinssatz von 3,383% auf eine Laufzeit von 5 Jahren und die Bedeckung des Schuldendienstes beschließen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

VB Susanne Buchinger verlässt um 19.42 Uhr die Gemeinderatssitzung. 
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TOP 9: Nebengebührenverordnung – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass die am 12.12.2024 in der Gemeinderatssitzung beschlossene 
Nebengebührenverordnung für das neue Dienstrecht dem Land NÖ zur Prüfung vorgelegt wurde. Die 
Abteilung Dienstrecht hat dazu ihre Rechtsansicht mitgeteilt. Die Nebengebührenverordnung wurde nunmehr 
dahingehend abgeändert und ist dementsprechend neu zu beschließen. Die Nebengebührenverordnung betrifft 
ausschließlich MitarbeiterInnen nach dem NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge nachstehende Nebengebührenordnung beschließen. 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gaweinstal hat in seiner Sitzung vom 16.10.2025 aufgrund 
§ 78 NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025) nachstehende 
N E B E N G E B Ü H R E N V E R O R D N U N G 
beschlossen: 

I. Allgemeines 
 
§ 1 Geltungsbereich, Anspruchsberechtigung 
Diese Nebengebührenordnung kommt für Dienstverhältnisse mit der Marktgemeinde Gaweinstal nach dem NÖ 
Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025) zur Anwendung, soweit in Sonderverträgen nichts 
anderes vereinbart wird. 
Die Gemeindebediensteten erhalten außer den ihnen nach den Bestimmungen des NÖ Gemeinde-
Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025), in der jeweils geltenden Fassung, zukommenden Bezügen 
nachfolgende Nebengebühren. 
Der Anspruch auf Auszahlung der pauschalierten Nebengebühr entsteht, wenn nichts anderes bestimmt wird, mit 
dem Tage des Dienstantrittes bzw. mit der Zuweisung auf einen Dienstposten, mit dem eine Nebengebühr 
verbunden ist. 
Der Anspruch endet mit Ablauf des Kalendertages, in dem eine die Nebengebühr begründete Verwendung endet. 
Ein gleichzeitiger Bezug mehrerer pauschalierter Nebengebühren aus demselben Anlass ist nicht zulässig. 
Im Falle einer Vertretung wegen Krankheit, Unfall oder sonstiger Verhinderung des Anspruchsberechtigten wird 
die Zulage des grundsätzlich Anspruchsberechtigten in selbiger Höhe dem Vertreter gewährt. 
 

II. Nebengebühren 
 
§ 2 Schmutzzulage 
Bedienstete des Bauhofes sowie Schulwarte erhalten zur Abgeltung für ihre Tätigkeiten mit besonderen 
Schmutzeinwirkungen eine monatliche Schmutzzulage in der Höhe von 7,5% des monatlichen Entgelts eines 
Vertragsbediensteten der Verwendungsgruppe V2, Entlohnungsstufe 3. 
Zu diesen Tätigkeiten zählen:  

• Arbeiten an Kanal- und Abwasseranlagen: Reinigung, Wartung oder Reparatur von Kanalleitungen, 
Abwasseranlagen und Schächten 

• Arbeiten an der Wasserversorgungsanlage: Reparatur und Wartung der Wasserleitungen, Schieber und 
Schächte 

• Müll- und Abfallentsorgung: Händisches Einsammeln von Abfällen, Laden und Entladen von Müll 
• Friedhofsarbeiten: Manuelles Schließen der Gräber und Aufschütten von Grabhügeln 
• Straßenreinigung und Instandhaltung: Arbeiten, bei denen es zu einer erheblichen Verschmutzung durch 

Ölbindemittel, Teere, bituminösen Stoffen (Asphalt) kommt oder bei der Reinigung von Schotterbetten 
• Umgang mit besonders schmutzenden Stoffen: Arbeiten mit bituminösen Stoffen (Asphalte, Teere u. ä.) 
• Reinigungsarbeiten und div. Reparaturen im gesamten Schulgebäude und am umliegenden Schulgelände 

(inkl. Sportanlage), Beseitigung von Abfällen (teils auch Problemstoffe) 
• Winterdienst 
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§ 3 Erschwerniszulage 
Bedienstete des Bauhofes, die Totengräberarbeiten durchführen, erhalten eine monatliche Erschwerniszulage in 
der Höhe von 2,5% des monatlichen Entgelts eines Vertragsbediensteten der Verwendungsgruppe V2, 
Entlohnungsstufe 3. 
§ 4 Fehlgeldentschädigung 
Gemeindebedienstete, die mit der regelmäßigen Annahme oder Auszahlung von Bargeld betraut sind, erhalten 
zur Abgeltung der bei der Abwicklung des baren Zahlungsverkehrs bestehende Verlustgefahr eine monatliche 
Fehlgeldentschädigung in der Höhe von 1,5% des monatlichen Entgelts eines Vertragsbediensteten der 
Verwendungsgruppe V2, Entlohnungsstufe 3. 
§ 5 Qualitative Leistungsentschädigung für die Erstellung des Voranschlages, eines 
Nachtragsvoranschlages und des Rechnungsabschlusses 
Für die Erstellung des Voranschlages und des Rechnungsabschlusses erhält der Kassenverwalter insgesamt 
einmal je Jahr eine einmalige Entschädigung in der Höhe ihres monatlichen Bruttobezuges, jedoch zumindest in 
der Höhe des monatlichen Entgelts eines Vertragsbediensteten der Verwendungsgruppe V2, Entlohnungsstufe 3. 
Für die Erstellung eines Nachtragsvoranschlages erhält der Kassenverwalter jährlich eine einmalige 
Entschädigung in der Höhe von 25% des monatlichen Entgelts eines Vertragsbediensteten der 
Verwendungsgruppe V2, Entlohnungsstufe 3. 
§ 6 Sonstige qualitative Leistungszulagen 
Gemeindebedienstete, die eine der nachstehend angeführten Tätigkeiten ausüben, sollen monatlich folgende 
qualitative Leistungszulagen erhalten. Der jeweilige Dienstposten übersteigt die Verantwortlichkeit vergleichbarer 
Verwendungen erheblich und beinhaltet gesonderte Ausbildungen für die Ausübung der Tätigkeit. Die Betrauung 
mit diesen Aufgabengebieten erfolgt per Gemeinderatsbeschluss und soll die in qualitativer Hinsicht zu 
erbringenden Mehrleistungen abdecken. 
Die Höhe der jeweiligen Zulage wird in Prozent des monatlichen Entgelts eines Vertragsbediensteten der 
Verwendungsgruppe V2, Entlohnungsstufe 3 laut untenstehender Aufstellung angegeben: 
 

a) Stv. Amtsleiter 7,5% 
Unterstützung und Vertretung des Amtsleiter 
 

b) Stv. Bauhofleiter 4% 
Unterstützung und Vertretung des Bauhofleiters 
 

c) Stv. Wassermeister 4% 
Unterstützung und Vertretung des Wassermeisters, Aufrechterhaltung der Wasserversorgung im 
Gemeindegebiet 
 

d) Kassenverwalter 4% 
Leitung und Überwachung der Kassen- und Buchführungsgeschäfte der Gemeinde 
 

e) Stv. Kassenverwalter 2% 
Unterstützung und Vertretung des Kassenverwalters 
 

f) Archivbeauftragter 1% 
Sicherstellung der sachgemäßen Lagerung, Konservierung, Erhaltung und Ergänzung der Bestände sowie 
Betreuung von Archivanfragen und Archivnutzern 
 

g) Mobilitätsbeauftragter 1% 
Entwicklung bzw. Überwachung der Barrierefreiheit, Infrastrukturplanung und Verkehrsmanagement der 
Gemeinde 
 

h) Katastrophenschutzbeauftragter 1% 
Identifiziert, bewertet und managt die Gefahren, Schwachstellen und Risiken, die im Gemeindegebiet 
auftreten können. Identifiziert und implementiert kosteneffiziente Maßnahmen und/oder Strategien zur 
Risikominderung.  
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i) Zivilschutzbeauftragter 1% 

Stärkung der Eigenvorsorge in der Bevölkerung in Zusammenarbeit mit dem Zivilschutzverband. Verbreitet 
Informationen und sensibilisiert die Öffentlichkeit für diese Gefahren, Schwachstellen und Risiken. 

 
j) Energiebeauftragter 1% 

Erfassung und Kontrolle des Energieverbrauchs der Gemeinde mittels einer eigenen Energiebuchhaltung. 
Betreuung und Weiterentwicklung des Energiemanagementsystems. 

 
k) Datenschutzbeauftragter 1% 

Verantwortlich für die Einhaltung der Datenschutzvorschriften der Gemeinde 
 

l) Sicherheitsbeauftragter 1% 
Die Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten ist besonders die Präventionsberatung sowie die Koordination in 
der Gemeinde mit den Sicherheitsbehörden und den Bürgern in allen Sicherheitsfragen. Der 
Sicherheitsmanager der Gemeinde fungiert als Bindeglied zwischen Bürger, Gemeinde und Polizei. 
 

m) Brandschutzbeauftragter 1% 
Betrieblicher Brandschutz (vorbeugend und auch im Ernstfall) 
 

n) Gesundheitsbeauftragter 1% 
Förderung der betrieblichen Gesundheit 
 

o) Stellvertreter zu Punkt f) bis n) je 0,5% 
 

III. Schlussbestimmungen 
§ 7 Streitfälle 
Die endgültige Entscheidung über alle sich aufgrund dieser Nebengebührenverordnung ergebenden Streitigkeiten 
obliegt den zuständigen Arbeits- und Sozialgerichten. 
 
§ 8 Wirksamkeit 
Diese Verordnung tritt mit 1. November 2025 in Kraft. 
 
Die mit dieser Verordnung im Widerspruch stehende Verordnung vom 12.12.2024 wird aufgehoben und tritt außer 
Kraft. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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TOP 10: Grundsatzbeschluss – Dienstfreistellungen – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass die am 12.12.2024 in der Gemeinderatssitzung beschlossene 
Nebengebührenverordnung sowie der Anhang zur Nebengebührenverordnung für das neue Dienstrecht dem 
Land NÖ zur Prüfung vorgelegt wurde. Die Abteilung Dienstrecht hat dazu ihre Rechtsansicht mitgeteilt und 
bekanntgegeben, dass der Anhang zur Nebengebührenverordnung keine Verordnung darstellt. Die darin 
enthaltenen Punkte Dienstfreistellungen und Arbeitsbekleidung sollen daher jeweils als Grundsatzbeschluss 
festgehalten werden (die Regelungen zu Bildschirmarbeitsbrillen entfallen, da diese in der 
Bildschirmarbeitsverordnung § 12 festgelegt sind). 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge nachstehenden Grundsatzbeschluss betreffend Dienstfreistellungen beschließen: 
Die Bediensteten erhalten in den nachstehend genannten Fällen Sonderurlaub unter Fortzahlung der Bezüge: 
a) bei Eheschließung des Bediensteten 3 Arbeitstage (entspricht 24 Stunden bei Vollzeit) 

b) bei Eheschließung von Kindern und Geschwister 1 Arbeitstag (entspricht 8 Stunden bei Vollzeit) 
c) bei Wohnungswechsel / Übersiedlung Hauptwohnsitz 2 Arbeitstage (entspricht 16 Stunden bei Vollzeit) 
d) bei Todesfall von Verwandten 1. Grades (Eltern, Kinder, Ehepartner, Lebensgefährte) 3 Arbeitstage 
    (entspricht 24 Stunden bei Vollzeit) 

e) bei Todesfall von Verwandten 2. Grades (Geschwister, Großeltern, Enkelkinder, Schwiegereltern) 1 Arbeitstag 
    (entspricht 8 Stunden bei Vollzeit) 
f) bei der Niederkunft der Ehegattin / Lebensgefährtin 2 Arbeitstage (entspricht 16 Stunden bei Vollzeit) 

Teilzeitbeschäftigte haben entsprechend ihrer Anstellung bei der Gemeinde Gaweinstal im aliquoten Ausmaß 
Anspruch auf Dienstfreistellung. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

TOP 11: Grundsatzbeschluss – Arbeitsbekleidung – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass die am 12.12.2024 in der Gemeinderatssitzung beschlossene 
Nebengebührenverordnung sowie der Anhang zur Nebengebührenverordnung für das neue Dienstrecht dem 
Land NÖ zur Prüfung vorgelegt wurde. Die Abteilung Dienstrecht hat dazu ihre Rechtsansicht mitgeteilt und 
bekanntgegeben, dass der Anhang zur Nebengebührenverordnung keine Verordnung darstellt. Die darin 
enthaltenen Punkte Dienstfreistellungen und Arbeitsbekleidung sollen daher jeweils als Grundsatzbeschluss 
festgehalten werden (die Regelungen zu Bildschirmarbeitsbrillen entfallen, da diese in der 
Bildschirmarbeitsverordnung § 12 festgelegt sind). 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge nachstehenden Grundsatzbeschluss betreffend Arbeitsbekleidung beschließen: 
Die Bediensteten des Bauhofes erhalten Arbeitsbekleidung zur Verfügung gestellt. 
Die Dienstkleidung ist verpflichtend im Dienst zu tragen. Sämtliche Arbeitsbekleidung, die von der Marktgemeinde 
Gaweinstal angekauft wird, bleibt im Eigentum der Gemeinde. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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TOP 12: Außerordentliches Weihnachtsgeld – Bedienstete NÖ GBedG 2025 – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass für Bedienstete im NÖ GVBG (altes Dienstrecht) das Kinderweihnachtsgeld im 
Anhang zur Nebengebührenverordnung geregelt ist. Für Bedienstete nach NÖ GBedG 2025 (neues Dienstrecht) 
ist hingegen ein jährlicher Beschluss nötig: 
Bedienstete, die eine Familienbeihilfe beziehen, erhalten jährlich anlässlich des Weihnachtsfestes ein 
außerordentliches Kinderweihnachtsgeld in gleicher Höhe wie es die Bediensteten der Landesregierung NÖ 
erhalten. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge beschließen, dass Bedienstete, die eine Familienbeihilfe beziehen, jährlich anlässlich des 
Weihnachtsfestes ein außerordentliches Kinderweihnachtsgeld in gleicher Höhe wie es die Bediensteten der 
Landesregierung NÖ erhalten. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

TOP 13: Außerordentliche Weihnachtszuwendungen – Bedienstete NÖ GBedG 2025 – 
MG Gaweinstal 

Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass für Bedienstete im NÖ GVBG (altes Dienstrecht) die Weihnachtsgutscheine im 
Anhang zur Nebengebührenverordnung geregelt sind. Für Bedienstete nach NÖ GBedG 2025 (neues Dienstrecht) 
ist ein jährlicher Beschluss nötig: 
Die Bediensteten erhalten jährlich anlässlich des Weihnachtsfestes eine außerordentliche Weihnachtszuwendung. 
Vollzeitbeschäftigte mit 40 Wochenstunden in der Höhe von € 165,--, Bedienstete mit 20 Wochenstunden in der 
Höhe von € 85,-- und stundenweise Bedienstete in der Höhe von € 35,--. Bedienstete, die mit einem anderen 
Beschäftigungsausmaß wie z.B. 24, 30 oder 35 Wochenstunden beschäftigt sind, erhalten jene Zuwendung 
entsprechend ihres Beschäftigungsausmaßes (24 Wochenstunden ergeben einen Wert von € 100,--, 30 
Wochenstunden ergeben einen Wert von € 125,-- und 35 Wochenstunden einen Wert von € 145,--. Ebenso 
erhalten Bedienstete, die erst während des Jahres ihren Dienst angetreten bzw. begonnen haben, jene 
Zuwendung aliquot zum Gesamtjahresausmaß. Die festgelegten Beträge werden mittels Gutscheine der 
Marktgemeinde Gaweinstal abgegolten. Die Gutscheine können von den Bediensteten ausschließlich im 
Gemeindegebiet der Marktgemeinde Gaweinstal eingesetzt werden. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge beschließen, dass die Bediensteten jährlich anlässlich des Weihnachtsfestes eine 
außerordentliche Weihnachtszuwendung erhalten. Vollzeitbeschäftigte mit 40 Wochenstunden in der Höhe von 
€ 165,--, Bedienstete mit 20 Wochenstunden in der Höhe von € 85,-- und stundenweise Bedienstete in der Höhe 
von € 35,--. Bedienstete, die mit einem anderen Beschäftigungsausmaß wie z.B. 24, 30 oder 35 Wochenstunden 
beschäftigt sind, erhalten jene Zuwendung entsprechend ihres Beschäftigungsausmaßes (24 Wochenstunden 
ergeben einen Wert von € 100,--, 30 Wochenstunden ergeben einen Wert von € 125,-- und 35 Wochenstunden 
einen Wert von € 145,--. Ebenso erhalten Bedienstete, die erst während des Jahres ihren Dienst angetreten bzw. 
begonnen haben, jene Zuwendung aliquot zum Gesamtjahresausmaß. Die festgelegten Beträge werden mittels 
Gutscheine der Marktgemeinde Gaweinstal abgegolten. Die Gutscheine können von den Bediensteten 
ausschließlich im Gemeindegebiet der Marktgemeinde Gaweinstal eingesetzt werden. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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TOP 14: Beitrittsunterlagen – Nahwärme Gaweinstal – Schulstraße – KG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass die Bioenergie NÖ eine landwirtschaftliche Errichtungs- und 
Betriebsgenossenschaft, welche sich dem Bau und Betrieb von regional verankerten, nachhaltigen und 
landwirtschaftlichen Bioenergie-Wärmeversorgungsanlagen verschrieben hat, ist. Ziel der Gründung war der 
Bedarf einer bäuerlichen Genossenschaft, die auf Landesebene agieren kann, um Wohnbauträgern sowie 
Vertretern von Gemeinden, Land und Bund, aber auch Gewerbetreibenden einen Ansprechpartner zu bieten. Die 
Bioenergie NÖ wurde 2003 gegründet und bildet ein starkes Netzwerk mit folgenden Partnern: 
LK Niederösterreich 
Waldverband NÖ mit den Waldwirtschaftsgemeinschaften 
Biomasse-Heizwerkverband NÖ - HWS 
Maschinenring NÖ-Wien 
Raiffeisen-Revisionsverband Niederösterreich-Wien 
AGRAR PLUS GmbH 
Die Genossenschaftsmitglieder, welche überwiegend Land- und Forstwirte sind, sind Eigentümer der Bioenergie 
NÖ und bilden vor Ort autarke Gemeinschaften. Die Bioenergie NÖ realisiert vorrangig landwirtschaftlich 
geförderte Bioenergie Projekte. 
Um Mitglied der Genossenschaft werden zu können, ist seitens der Marktgemeinde Gaweinstal eine 
Beitrittserklärung zu unterfertigen, mit der er die Satzung der Genossenschaft in der jeweiligen Fassung und die 
Beschlüsse der Generalversammlung anerkennt.  
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge die für einen erforderlichen Beitritt zur Genossenschaft vorliegende Beitrittserklärung 
sowie alle dazugehörigen Unterlagen wie Statuten der Bioenergie NÖ, den Baurechtsvertrag, die Erklärung der 
Gutschriftsabrechnung, die Hackgutlieferbedingungen und den Gemeinschaftsvertrag anerkennen, beschließen 
sowie unterfertigen. Sämtliche Unterlagen werden als Anlage dem Protokoll angeschlossen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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TOP 15: Wärmelieferverträge / Wärmelieferabkommensvertrag – Nahwärme Gaweinstal – 
Schulstraße – KG Gaweinstal 

Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass der Wärmeliefervertrag der Bioenergie NÖ die Versorgung des Kundenobjekts mit 
Wärmeenergie (Nahwärme) aus Biomasse regelt und die damit verbundenen Rahmenbedingungen festlegt. 
Wesentliche Bestandteile, die in einem solchen Vertrag (oder den zugehörigen Allgemeinen Bedingungen) 
geregelt sind, umfassen typischerweise: 
1. Gegenstand der Lieferung und Leistungsumfang: 
* Die Verpflichtung des Wärmeversorgungsunternehmens (WVU, hier Bioenergie NÖ), das Objekt des Kunden 
ganzjährig mit Wärmeenergie zu versorgen. 
* Die Art des Wärmeträgers (z.B. Heißwasser) und die Qualität (z.B. Vorlauftemperatur). 
2. Kosten und Preisstruktur (Wärmetarif): 
* Die Zusammensetzung des Wärmepreises aus verschiedenen Preisbestandteilen: 
* Grundpreis (oder Leistungspreis): Deckt die Fixkosten der Anlage (z.B. Kapitalkosten, Wartung, Versicherung, 
Kundenverrechnung). Dieser ist unabhängig vom Verbrauch. 
* Arbeitspreis: Deckt die variablen Kosten (z.B. Brennstoffkosten, Stromkosten). 
* Messpreis: Deckt die Kosten für den Wärmezähler und dessen Eichung/Überprüfung. 
* Wertsicherung/Indexbindung: Die jährliche Anpassung des Wärmepreises, in der Regel gebunden an einen 
Index wie den Biowärmeindex NÖ. 
3. Anschluss und Übergabe: 
* Definition des Wärmeübergabepunkts und der Eigentumsgrenze (oft das Absperrorgan nach dem 
Wärmetauscher). 
* Regelung des Hausanschlusses und der Wärmeübergabestation (Mess- und Regeleinrichtungen, Wärmezähler), 
die vom WVU zur Verfügung gestellt wird. 
* Ggf. Regelung über einen Baukostenbeitrag für den Anschluss. 
4. Laufzeit und Kündigung: 
* Die vertragliche Dauer des Wärmeliefervertrages (oft auf längere Zeiträume, z.B. 15 Jahre, abgeschlossen). 
5. Abrechnung und Messung: 
* Bestimmungen zur Verrechnung der gelieferten Wärmeenergie und Fristen für Einwendungen gegen 
Rechnungen. 
* Details zur Messung der Wärmemenge mittels Wärmezähler. 
6. Allgemeine Bedingungen und Haftung: 
* Regelungen zu Störungen, Haftung und weiteren allgemeinen Vertragsbedingungen. 
Im Kontext des Contractings oder der Nahwärmeversorgung durch die Bioenergie NÖ bedeutet der Vertrag, dass 
die Bioenergie NÖ die vollständige Verantwortung für die Wärmeproduktionsanlage (Errichtung, Betreuung, 
Wartung, Brennstoffbeschaffung und Abrechnung) übernimmt, und der Kunde (Gemeinde Gaweinstal / 
Mittelschulgemeinde Gaweinstal-Bad Pirawarth) lediglich einen Vollkostenbeitrag für die konsumierte Wärme 
bezahlt. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge die vorliegenden Wärmelieferverträge zwischen Bioenergie NÖ und Mittelschulgemeinde 
Gaweinstal sowie ebenfalls zwischen Bioenergie NÖ und Volksschule Gaweinstal anerkennen, beschließen sowie 
unterfertigen. Beide Verträge werden als Anlage dem Protokoll angeschlossen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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TOP 16: Auftragsvergabe Waldwirtschaftsplan – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass der Waldwirtschaftsplan (WWP) in Niederösterreich das zentrale Planungs- und 
Steuerungsinstrument für Waldbesitzer ist, um eine nachhaltige, effiziente und zukunftsorientierte Bewirtschaftung ihrer 
Waldflächen sicherzustellen. Er dient als "forstlicher Businessplan". Hier sind die wichtigsten Fakten zum Waldwirtschaftsplan 
in Niederösterreich: 
1. Inhalt und Zweck 
Der Waldwirtschaftsplan hat typischerweise eine Gültigkeit von zehn Jahren und umfasst im Wesentlichen drei Teile: 

1. Zustandserhebung (Ist-Zustand) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Karten: Übersichtskarte, Orthofotos, Katasterpläne. 
Nutzen für Waldbesitzer: Übersicht über den Betrieb und die Bestände. 
Inhaltliche Schwerpunkte: Bestandsdaten: Holzvorrat (Festmeter), Baumartenanteile, Alter, Bestockungsgrad, 
laufender Zuwachs. 
Nutzen für Waldbesitzer: Kennzahlen zur nachhaltigen Holznutzung. 

2. Maßnahmenplanung (Planung) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Nutzungsplan und Hiebsatz: Festlegung, wieviel Holz nachhaltig entnommen werden kann, 
ohne mehr zu nutzen als nachwächst. 
Nutzen für Waldbesitzer: Klare Vorgaben für die jährliche Holznutzung. 
Inhaltliche Schwerpunkte: Waldbauliche Maßnahmen: Empfehlungen für Pflegemaßnahmen (Durchforstung), 
Verjüngung (Aufforstung), deren Dringlichkeit und Standortseignung (z.B. für klimafitte Wälder). 
Nutzen für Waldbesitzer: Gezielte Verbesserung der Stabilität und Qualität des Waldes. 

3. Betriebswirtschaftliche Daten 
Inhaltliche Schwerpunkte: Abschätzung der anfallenden Holzmengen (Sortimentsverteilung). 
Nutzen für Waldbesitzer: Transparenz über zukünftige Erlöse. 
Inhaltliche Schwerpunkte: Erwartbare Kosten und Erlöse aus den geplanten Nutzungen. 
Nutzen für Waldbesitzer: Ökonomische Planung des Betriebszweiges Forstwirtschaft. 

2. Verpflichtung zur Erstellung 
In Österreich gibt es keine generelle gesetzliche Verpflichtung für Waldbesitzer zur Erstellung eines Waldwirtschaftsplans. Er 
ist jedoch dringend empfohlen, da er die Grundlage für eine professionelle und klimafitte Waldbewirtschaftung bildet. 
3. Erstellung und Unterstützung in NÖ 
Der Waldwirtschaftsplan wird in Niederösterreich hauptsächlich von folgenden Institutionen bzw. Personen erstellt und 
unterstützt: 
* Landwirtschaftskammer Niederösterreich (LK NÖ): Die Forstabteilung der LK NÖ bietet die Erstellung des 
Waldwirtschaftsplans mit forstfachlicher Betreuung an. 
* Waldverband NÖ: Informiert Waldbesitzer über die Notwendigkeit und Möglichkeiten zur Erstellung. 
* Forstberater: Stehen als Ansprechpartner für die Datenerhebung, Planung und Beratung zur Verfügung. 
4. Förderungsmöglichkeiten 
Die Erstellung eines Waldwirtschaftsplans wird in Niederösterreich finanziell gefördert. 
* Förderungshöhe: In der Regel beträgt der Zuschuss zu den anrechenbaren Nettokosten 40 % (z.B. über die Sonderrichtlinie 
für ländliche Entwicklung). 
* Die Kosten für die Erstellung sind oft nach der Größe der Waldfläche (in Hektar) gestaffelt, wobei es für kleinere Flächen 
Pauschalpreise gibt. 50,1 – 100 ha Waldfläche: € 52, – / ha; ab 100,1 ha Waldfläche: € 48, – / ha 
* Die Landwirtschaftskammer NÖ bietet teilweise spezielle Tarife und betreut auch die Einreichung der Förderanträge. 
5. Fokus auf Klimafitten Wald 
Aufgrund der Herausforderungen durch den Klimawandel wird der Waldwirtschaftsplan zunehmend um Aspekte der 
Klimawandelanpassung erweitert. Für Gemeinden in NÖ gibt es spezielle Angebote, die bei der Erstellung des Plans eine 
gezielte Überarbeitung mit Fokus auf die Klimaresilienz und die Erfassung von Biodiversitätskriterien beinhalten. 

Der Waldwirtschaftsplan erstreckt sich ausschließlich auf die im Besitz der Marktgemeinde Gaweinstal bestehenden 
Flächen von rund 110ha. 
VA-Stelle: neues Konto -> 842 VA-Betrag: € 0, -- frei: € 0, -- 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge die Erstellung eines Waldwirtschaftsplanes für die im Besitz der Marktgemeinde Gaweinstal 
stehenden Flächen von rund 110ha durch die Landwirtschaftskammer NÖ (LK NÖ) zu Kosten in der Höhe von 
€ 48, -- / ha beschließen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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TOP 17: Projekt „Künstlerische Zwischennutzung Gaweinstal“ – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Jener Beratungsgegenstand wurde vom Vorsitzenden vor Eingang in die Tagesordnung von der Tagesordnung zur 
heutigen Gemeinderatssitzung abgesetzt. 

TOP 18: Wartungsverträge – Klimaanlage KDG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass im Kindergarten Gaweinstal heuer die bestehende Klimaanlage erweitert wurde und 
nun alle Gruppen klimatisiert sind. Für die neu installierten Klimageräte liegen nunmehr die entsprechenden 
Wartungsverträge der Firma Wiesmayr aus 2355 Wiener Neudorf vor. 
VA-Stelle: 1/240-614 VA-Betrag: € 12.700, -- frei: € 2.000, -- 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge die beiden Wartungsverträge für die Klimageräte der Gruppe 4 sowie Dach (Wartungsvertrag 
14038) und Gruppe 5 sowie Dach (Wartungsvertrag 14039) für eine Dauer von 5 Jahren mit der Firma Wiesmayr aus 
2355 Wiener Neudorf zu einer Auftragssumme in der Höhe von € 263, -- netto je Anlage beschließen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

TOP 19: Teilweise Freigabe Aufschließungszone „BA-A5.2“ – KG Atzelsdorf 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass seitens des Öffentlichen Notars Dr. Christian Neubauer eine Vereinbarung zwischen 
Johann Nagl und Melanie Hörth einerseits sowie der Marktgemeinde Gaweinstal andererseits vorgelegt wurde, in 
welcher das Grundstück 297/1, EZ 1039, KG-Nr.: 15002 Atzelsdorf, mit einer Fläche von 4383m² Gegenstand ist. Die 
vorgenannte Liegenschaft befindet sich derzeit in einer Aufschließungszone BA-A5.2 (KG Atzelsdorf). Vonseiten der 
Marktgemeinde Gaweinstal besteht die grundsätzliche Bereitschaft, die gegenständliche Liegenschaft zum Zwecke der 
Bebauung freizugeben. Hierfür sind jedoch unter anderem die Vermessung des Grundstückes, eine Grundabtretung in 
das öffentliche Gut der Marktgemeinde Gaweinstal sowie die Errichtung eines Fanggrabens und eines Rohrgrabens 
erforderlich. Eine Verordnung des Gemeinderates über die Freigabe der  
Aufschließungszone BA-A5.2 ist in weiterer Folge einer Verordnungsprüfung des Amtes der NÖ Landesregierung (RU1) 
vorzulegen, welches unter anderem auch die gegenständliche Vereinbarung überprüft, weitere Auflagen erteilen könnte 
sowie auch die Zustimmung hierzu versagen könnte. Herr Johann Nagl und Frau Melanie Hörth verpflichten sich, auf 
ihre Kosten und entsprechend der dieser Vereinbarung angeschlossenen Stellungnahme einen Fanggraben zu 
errichten und die Marktgemeinde Gaweinstal hinsichtlich der hierfür auflaufenden Kosten vollkommen schad- und 
klaglos zu halten. Die Marktgemeinde Gaweinstal verpflichtet sich, auf ihre Kosten und entsprechend der dieser 
Vereinbarung angeschlossenen Stellungnahme einen Rohrgraben zu errichten und die Liegenschaftseigentümer 
hinsichtlich der hierfür auflaufenden Kosten vollkommen schad- und klaglos zu halten. Festgehalten wird, dass vor der 
Verlegung des Rohrgrabens der Fanggraben zu errichten ist. 
Herr Johann Nagl und Frau Melanie Hörth verpflichten sich weiters, 
a) bei der Errichtung des Rohrgrabens von Baubeginn bis zur Fertigstellung aktiv mitzuwirken, 
b) auf ihre Kosten die Vermessung des vertragsgegenständlichen Grundstückes in Auftrag zu geben und die 
Marktgemeinde Gaweinstal diesbezüglich vollkommen schad- und klaglos zu halten, und 
c) nach Maßgabe eines zu erlassenden Bescheides eine Teilfläche des gegenständlichen Grundstückes im Ausmaß 
von etwa 105 m² unentgeltlich in das öffentliche Gut der Marktgemeinde Gaweinstal abzutreten. Das tatsächliche 
Ausmaß der Teilfläche wird im Zuge der Vermessung festgestellt. 
Da die Voraussetzungen für die Freigabe der genannten Teilfläche dieser Aufschließungszone, die bei der Sitzung des 
Gemeinderates am 13.11.2014 festgelegt wurden, nämlich 
• Vorliegen eines Parzellierungsentwurfes für den gesamten Bereich (oder auch einen Teilbereich) der 

Aufschließungszone mit einer schriftlichen Einverständniserklärung aller von der Freigabe der Aufschließungszone 
betroffenen Grundeigentümer, durch den nachgewiesen ist, dass nach Durchführung der Parzellierung keine 
unbebaubaren Restflächen verbleiben 

• Realisierung von weiteren Sicherungsmaßnahmen bezüglich des bestehenden Überlaufbeckens sowie bezüglich 
Hangwässer aus Richtung Südwesten 

erfüllt sind, soll die im Flächenwidmungsplan im Bereich der KG Atzelsdorf ausgewiesene Bauland – Agrargebiets – 
Aufschließungszone „BA-A5.2“ teilweise (im Bereich der Parz.Nr.: 297/1) zur Grundabteilung und Bebauung 
freigegeben werden. 
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Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge nachstehende Verordnung beschließen: 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gaweinstal hat bei seiner Sitzung am 16.10.2025 folgende 

V E R O R D N U N G 
beschlossen: 

§ 1 Gemäß §16(4) des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 idgF. wird die im Flächenwidmungsplan im Bereich der KG. 
Atzelsdorf ausgewiesene Bauland - Agrargebiets - Aufschließungszone "BA-A5.2" teilweise (im Bereich der 
Parz.Nr. 297/1) zur Grundabteilung und Bebauung freigegeben. 

§ 2 Die Voraussetzungen für die Freigabe der genannten Teilfläche dieser Aufschließungszone, die bei der Sitzung 
des Gemeinderates am 13.11.2014 festgelegt wurden, nämlich 

• Vorliegen eines Parzellierungsentwurfes für den gesamten Bereich (oder auch einen Teilbereich) der 
Aufschließungszone mit einer schriftlichen Einverständniserklärung aller von der Freigabe der 
Aufschließungszone betroffenen Grundeigentümer, durch den nachgewiesen ist, dass nach Durchführung der 
Parzellierung keine unbebaubaren Restflächen verbleiben 

• Realisierung von weiteren Sicherungsmaßnahmen bezüglich des bestehenden Überlaufbeckens sowie bezüglich 
Hangwässer aus Richtung Südwesten 
sind erfüllt. 

§ 3 Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist 
folgenden Tag in Kraft. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

TOP 20: Ansuchen UTC Gaweinstal – Heizungsinstallierung Vereinsgebäude – KG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass der UTC Gaweinstal schriftlich um dringende Installierung einer Heizung im 
Gemeindegebäude am Standort 2191 Gaweinstal, Bahnstraße 9, ehemaliges Bahnhofsgebäude, welches nunmehr als 
Clubgebäude des UTC Gaweinstal dient und seitens der Gemeinde Gaweinstal zur Verfügung gestellt wird, angesucht 
hat. In diesem Ansuchen wird die Situation geschildert, dass die Wände bereits die Farbe abwerfen und es 
durchgehend kalt sowie feucht ist, weshalb das Gebäude sichtbaren Schaden erleidet. Zudem wurde auf die 
Folgekosten hingewiesen, die durch rechtzeitiges Handeln verhindert werden könnten. 
GR Jürgen Manschein wurde seitens der Marktgemeinde Gaweinstal mit dem Thema der optimalen Heizungsfindung 
für das ehemalige Bahnhofsgebäude betraut. GR Jürgen Manschein teilte sodann auf das Ansuchen des 
UTC Gaweinstal wie folgt mit: 
Es fanden bereits mehrmals Gespräche mit Karl Binder bezüglich der (dringenden) Notwendigkeit der Heizung im alten 
Bahnhofsgebäude statt. Dabei wurde von Karl Binder immer – auch auf mehrmalige Nachfrage seitens Gemeinderat 
Jürgen Manschein – mitgeteilt, dass die Heizung nicht dringend bzw. unbedingt notwendig ist, weil im Winter keine 
Veranstaltungen oder Sitzungen im Vereinsgebäude stattfinden und auch die gelagerten Materialien nicht kaputt 
werden. Notfalls – sollten wieder einmal mehrtätige Wintertemperaturen zu erwarten sein – hat Karl Binder Frostwächter 
zum Schutz der Einrichtung und Materialien. 
Grundsätzlich wird die Installation einer Heizungsanlage von Gemeinderat Jürgen Manschein natürlich befürwortet, 
jedoch wird seinerseits dennoch eine Aufschiebung empfohlen, da noch keine Klarheit über eine gemeinsame oder 
doch nicht gemeinsame Heizungsanlage mit dem Musikverein, Bauhof, Feuerwehr und Sammelzentrum sowie über die 
Verwendung der Wohnung besteht. 
Zudem teilte Gemeinderat Jürgen Manschein mit, dass er am 17.10.2025 einen Gesprächstermin bezüglich 
Heizungstausch im FF-Haus hat und derzeit noch nicht weiß, ob dieses Projekt nach seinem Abtritt als Verwalter der 
Feuerwehr Gaweinstal weiterbetrieben wurde. Gemeinderat Jürgen Manschein wird nach der Besprechung der 
Gemeinde über dessen Ergebnis berichten. 
VA-Stelle: im VA 2025 nicht vorgesehen 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge über das Ansuchen des UTC Gaweinstal beraten und eine Entscheidung treffen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Gemeinderat beschließt, dass die Klärung und Planung betreffend einer 
Gesamtheizungslösung für die Objekte Musikverein, Feuerwehr, Bauhof, Sammelzentrum und Bahnhofsgebäude 
abgewartet werden und somit derzeit keine Heizungsinstallation erfolgt. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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TOP 21: Ansuchen Ankauf Feuerwehrauto – Feuerwehr Schrick – KG Schrick 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass die Freiwillige Feuerwehr Schrick den Ankauf eines neuen 
Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) beabsichtigt. Dieses Fahrzeug wird dringend benötigt, um sowohl im 
Einsatzfall unsere Mannschaft rasch und sicher an den Einsatzort zu bringen als auch für zahlreiche weitere 
Tätigkeiten, wie etwa den Transport der Jugendfeuerwehr oder für Schulungs- und Ausbildungsfahrten. Das neue 
MTF soll unser derzeitiges Kleinlöschfahrzeug (KLF), Baujahr 1996, sowie unser Versorge-Fahrzeug (VF), 
Baujahr 1993, ersetzen. Diese beiden Fahrzeuge entsprechen in vielen Bereichen nicht mehr dem Stand der 
Technik und vor allem nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards (u.a. fehlen Sitzgurte für die Mitfahrer). Ein 
Weiterbetrieb ist daher weder sinnvoll noch im Sinne der Sicherheit unserer Mitglieder vertretbar. Auch häufen 
sich mittlerweile Reparaturkosten, welche unter wirtschaftlichen Aspekten nicht vertretbar sind. Die 
voraussichtlichen Gesamtkosten für das neue MTF belaufen sich auf € 133.200, -- brutto. Wie üblich wird die 
Finanzierung aufgeteilt, sodass die Kosten für die Gemeinde voraussichtlich € 66.600, -- betragen werden. Da es 
bei einer Bestellung nach Ende 2025 zu einer Preissteigerung von rund 4-5 % kommen würde, ist ein Beschluss 
und eine Bestellung bis Ende 2025 notwendig. Die Auslieferung und Überstellung des Fahrzeuges sind 
anschließend für Ende 2026 / Anfang 2027 vorgesehen. Der Freiwilligen Feuerwehr Schrick ist bewusst, dass die 
finanzielle Lage der Gemeinde herausfordernd ist. Dennoch möchte sie betonen, dass der Ankauf dieses 
Fahrzeuges die wirtschaftlich günstigste und langfristig beste Lösung darstellt, um ihre Einsatzbereitschaft auf 
höchstem Niveau zu gewährleisten. Nur mit einer zeitgemäßen und sicheren Ausrüstung kann die FF Schrick im 
Ernstfall rasch und verlässlich Hilfe leisten — zum Schutz und Wohl aller Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger. 
VA-Stelle: neuer Ansatz ab VA 2026 oder VA 2027 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge das Ansuchen der Freiwilligen Feuerwehr Schrick über den Ankauf eines neuen 
Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) zwecks Beratung und genauer Aufarbeitung an den Arbeitskreis 
Feuerwehr und Vereinsförderung delegieren. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

TOP 22: Nahversorger Schrick – Kündigung Betreiberin SCHWEIGHOFER – KG Schrick 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass die Betreiberin des Nahversorgers Schrick, Sandra Schweighofer, per Schreiben 
vom 03.10.2025 ihre Kündigung des Geschäftsbetriebes am Standort in 2191 Schrick, Josef Weiland Straße 3, 
per 31.10.2025 mitteilte. Die Kündigung soll zum ehestmöglichen Zeitpunkt stattfinden, wobei die Schließung des 
Geschäftslokales spätestens zum 30.04.2026 erfolgen wird. Jene Zeitdauer entspricht der im bestehenden 
Mietvertrag festgelegten Kündigungsfrist. 
Des Weiteren wird angemerkt, dass mit der Firma Kiennast für den 17.10.2025 ein Gesprächstermin vereinbart 
wurde, bei dem die weitere Vorgehensweise betreffend Erhalt des Nahversorgerstandortes über den 30.04.2026 
hinaus besprochen werden wird. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge über den aktuellen Sachverhalt der Kündigung der Betreiberin Sandra Schweighofer des 
Nahversorgers in Schrick beraten und eine Entscheidung betreffend die weitere Vorgehensweise treffen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Gemeinderat beschließt, dass für eine Entscheidung zuerst das 
Gespräch mit der Firma Kiennast abgewartet werden soll. Erst nach Vorlage jenes Besprechungsergebnisses 
kann eine neuerliche Beratung und Beschlussfassung erfolgen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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TOP 23: Festlegung eines Verkaufspreises – Öffentliches Gut (Straße) – Leitergasse – KG Schrick 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass in Schrick die Absicht besteht, die Leitergasse an die angrenzenden privaten 
Grundstückseigentümer zu verkaufen, sodass diese im Anschluss daran ein durchgehendes Grundstück von der 
Hobersdorfer Straße bis zum Krautgartenweg besitzen. Hingewiesen wird allerdings, dass eine Vereinigung für 
zwei Liegenschaften nicht möglich ist, da hier zwei unterschiedliche Liegenschaftsbesitzer gegeben sind. Ebenso 
ist zu bedenken, dass vor einem Verkauf des öffentlichen Guts ein Entwidmungsverfahren erforderlich ist und 
generell die Kosten für eine Realisierung jenes Vorhabens sehr teuer sind. Der wichtigste Faktor ist allerdings, 
dass sich derzeit Strom-, Gas- und Wasserleitungen auf öffentlichem Gut befinden. Diese wären bei einem 
Verkauf unbedingt allesamt wieder auf öffentliches Gut zu verlegen, sodass ein reibungsloser Zugang sowie 
problemlose Betreuung gewährleistet bleiben. Zuletzt ist für eine weitere Fortführung jenes Projektes die 
Festlegung eines konkreten Verkaufspreises des Öffentlichen Gutes (Gemeindestraße) erforderlich. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge nach Beratung über den Sachverhalt eine Entscheidung betreffend Verkaufspreis für das 
Öffentliche Gut (Gemeindestraße) treffen. Der Gemeindevorstand schlägt dem Gemeinderat einen Verkaufspreis 
in der Höhe von € 120, -- je m² vor. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Gemeindevorstandes wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

TOP 24: DA: Annahmeerklärung Fördervertrag KPC – C513747 – Fernwärmeanschluss 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass seitens des Bundesministers Mag. Norbert TOTSCHNIG MSc des 
Bundesministeriums Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft am 
03.10.2025 schriftlich die positive Beurteilung unseres Vorhabens Fernwärmeanschluss und der dazugehörige 
Förderungsvertrag zu dem Zeichen C513747 übermittelt wurden. Nunmehr ist der vorliegende Förderungsvertrag 
zu dem Zeichen C513747 zwischen dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, 
Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) als Förderungsgeber, vertreten durch die Kommunalkredit Public 
Consulting GmbH und Marktgemeinde Gaweinstal als förderungsnehmende Person zu beschließen und mittels 
Annahmeerklärung die vorbehaltlose Annahme des Förderungsvertrages der Kommunalkredit Public Consulting 
GmbH betreffend die Gewährung eines Investitionszuschusses für das Projekt Fernwärmeanschluss zu erklären. 
Antrag des Vorsitzenden an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge den vorliegenden Förderungsvertrag zu dem Zeichen C513747 zwischen dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft 
(BMLUK) als Förderungsgeber, vertreten durch die Kommunalkredit Public Consulting GmbH und Marktgemeinde 
Gaweinstal als förderungsnehmende Person beschließen und mittels Annahmeerklärung die vorbehaltlose 
Annahme des Förderungsvertrages der Kommunalkredit Public Consulting GmbH betreffend die Gewährung 
eines Investitionszuschusses für das Projekt Fernwärmeanschluss erklären. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Vorsitzenden wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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TOP 25: DA: Ergänzungswahl in den Gemeindevorstand 
Sachverhalt: 
Der Bürgermeister berichtet, dass aufgrund des schriftlichen Verzichtes von Mag. (FH) Markus STOLZER auf sein 
Mandat als Mitglied des Gemeindevorstandes vom 14.10.2025 in der heutigen Gemeinderatssitzung eine 
Ergänzungswahl in den Gemeindevorstand erforderlich ist. 
Die Wahlpartei ÖVP Gaweinstal brachte folgenden Wahlvorschlag ein: 
GR Marcello TAZZIOLI 
Zur Beurteilung der Gültigkeit der Stimmzettel werden beigezogen: 
Das Mitglied des Gemeinderates Heidelinde Esberger (ÖVP) 
Das Mitglied des Gemeinderates Erwin Kainz (SPÖ) 
Die Wahl erfolgt geheim und mit Stimmzettel. 
Nach Bewertung und Zählung der Stimmzettel gibt der Vorsitzende folgendes Ergebnis bekannt: 
abgegebene Stimmen: 22 
ungültige Stimmen: 0 
gültige Stimmen: 22 
Da auf das Mitglied des Gemeinderates Marcello TAZZIOLI zumindest eine gültige Stimme, nämlich 21 Stimmen, 
lautet, gilt dieses als Mitglied des Gemeindevorstandes gewählt. 

 
 
 
 

Bürgermeister 
 
 
 
 

Vertreter der ÖVP Vertreter der FPÖ Vertreter der SPÖ 
 
 
 
 

Schriftführer 
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